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2.	Gewässerraumregelung	im	Nichtbaugebiet	
(Materielles)	

-	 	heuNge	SituaNon	
-  Anpassung	landwirtschaXliche	Nutzung	durch	Gewässerraum	
-  Warum	Gewässerraum	im	Nichtbaugebiet?	
-  Bemessung	
-  künstliche	Gewässer	
-  ökologische	Gestaltung	des	Gewässerraums	
-  Erhöhung	des	Gewässerraums	

	



SituaNon	bei	miRelgrossen	Fliessgewässern	(ÖLN;	Bsp.	10	m	Sohlenbreite)		

SituaNon	bei	kleinen	Fliessgewässern	(ÖLN;	vor	Ausscheidung	Gewässerraum)	

&	kein	Boden-
umbruch	

Recte:	4	Meter	



Artensterben	der	Gewässerfauna;	Datenquelle:	Rote	Listen	BAFU	
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Was	rumpelt	und	pumpelt	im	Forellenbauch?	



BesNmmung	Uferlinie	stehende	Gewässer	



Künstliches	Gewässer;	Verzicht	auf	Gewässerraum?	



Ökologische	Gestaltung:	Ufergehölz,	Kleinstrukturen;	
Unterhalt	(hier	schon	Ende	Juni	Schilf	gemäht)	

Muschelbach	in	Trüllikon	(ZH),	2014	

Bach	

Steinhaufen	für	KleinNere	

Ufergehölz
e	



Ökologische	Gestaltung	der	Gewässerräume 		
		
	
	
	am	Rhein	bei	Alt-Paradies	(SH),	März	2016	

neue	Amphibienteiche	



Erhöhung	des	Gewässerraums	
Art.	41a	Gewässerraum	für	Fliessgewässer		
(…)	
3	Die	nach	den	Absätzen	1	und	2	berechnete	Breite	des	
Gewässerraums	muss	erhöht	werden,	soweit	dies	erforderlich	
ist	zur	Gewährleistung:		
a.		des	Schutzes	vor	Hochwasser;		
b.		des	für	eine	Revitalisierung	erforderlichen	Raumes;		
c.		der	Schutzziele	von	Objekten	nach	Absatz	1	sowie	anderer	

überwiegender	Interessen	des	Natur-	und	
LandschaKsschutzes;		

d.  einer	Gewässernutzung.	
	

	Interessenabwägung	Bst.	a	bis	d	gilt	analog	für	stehende	Gewässer	

muss	=	nicht	freiwillig…	



Tatbestände	für	Erhöhung	Gewässerraum	
	
a.		Geplante	Revitalisierung	(Planung	Kantone	an	Bund:	für		
					Fliessgewässer	bis	2014;	für	stehende	Gewässer	bis	2022)	
	
b.		Bedarf	für	ökologischen	Ausgleich	«in	intensiv	genutzten		
					Gebieten»	(=	weite	Teile	LN;	Art.	18b	Abs.	2	NHG);	
					«ökologische	Infrastruktur»	(Biodiversitätsstrategie	Bund)	
	
c.		Schutz	UfervegetaNon	(Art.	21	NHG;	Art.	18	Abs.	1ter	NHG)	
	
d.		Pufferzone	bei	Biotopen	nach	Art.	14	Abs.	2	Bst.	d	NHV	
	
e.		Verkehrsanlagen	entlang	von	Gewässern:	Erhöhung	oder		
					asymmetrische	Festlegung	Gewässerraum	



Sonderproblem	Verkehrsanlagen	im	Nahbereich		
asymmetrische	Festlegung	Gewässerraum!	

3	m	

11	m	





Kanton		Aargau:	Bodenverbrauch	im	Jahr	2014	ausserhalb		
Bauzone:	ca.	22	ha/Jahr	(ohne	Bözberbau;	Kräuchi	und	Tschannen	2015)	

ca.	13	Hektar/Jahr	



3.	Bundesrechtliche	Anforderungen	an	das	
Verfahren	der	Gewässerraumfestlegung	



4.	Gewässerraum	und	PesNzide	



PesNzidbelastung	von	Gewässern,	soweit	gemessen…	



AusschniR	aus	dem	
MelioraNonskataster	
Kanton	Zürich	
(maps.zh.ch)	

Winterthur	

Thur	

5	km	



		

Jährliche	Niederschläge	in	Europa.	Quelle:	FOCUS	2001	

Ø-Niederschlag/Jahr		

>	1’000	mm	

800	–	1’000	mm	

600	–	800	

>	600	mm	





5.	Das	WichNgste	zum	Schluss	
	

1. 	Der	Gewässerraum	ist	ein	grundlegender	Baustein	für	die		
	naNonale	Biodiversitätsstrategie.		

	
2.		Eine	Erhöhung	der	Gewässerraumbreite	ist	in	rechtlicher	Hinsicht		
						viel	häufiger	möglich,	als	gemeinhin	angenommen	wird.	
	
3. 	Die	zentrale	Aufgabe	der	Behörden	besteht	darin,	den		

	Betroffenen	den	Sinn	und	Nutzen	des	Gewässerraums	im		
	Kulturland	zu	vermiReln.	

	
4. 	Ein	Landwirt	kann	meist	mehr	verdienen	mit	Gewässer-	

	raumflächen	von	guter	ökolog.	Qualität	als	mit	Intensivnutzung.	
	
5.	 	Die	(künXige)	Qualität	des	„Gewässerraums“	und	der	Gewässer		

	sind	stark	abhängig	vom	geplanten	AkNonsplan	des	Bundes	zur		
	RedukNon	der	PesNzideinträge	in	die	Umwelt.	
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